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Bilanzierung Breitbandanschluss deutscher Schulen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Zugang zum Internet mit einem Breitbandanschluss ist heute eine wesent-
liche Voraussetzung für die Teilhabe innerhalb der Gesellschaft und für das 
unabdinglich gewordene digitale Bildungsangebot. Die Verfügbarkeit von 
schnellen Internetzugängen an Schulen ist daher das Fundament der Chancen-
gleichheit sowie ein Schlüssel zum Abbau sozialer Unterschiede.

Besonders die Corona-Krise verdeutlichte das Defizit der Digitalisierung an 
deutschen Schulen. Um diese zu beschleunigen, forderte die Bundesministerin 
für Bildung und Forschung Anja Karliczek im Juli 2020 daher eine „Digitali-
sierungsoffensive“ im Rahmen des am 17. Mai 2019 in Kraft getretenen Digi-
talpaktes Schule.

Voraussetzung für diese (und weitere) Bemühungen des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) in puncto Digitalisierung an Schulen ist 
jedoch ein schneller Breitbandanschluss. Zuständig hierfür ist laut BMBF das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI; https://ww
w.digitalpaktschule.de/de/breitbandanschluss-fuer-schulen-1742.htm).

Im Koalitionsvertrag von 2018 formulierten die Koalitionsparteien CDU, CSU 
und SPD das Ziel: „Schulen, Gewerbegebiete, soziale Einrichtungen in der 
Trägerschaft der öffentlichen Hand und Krankenhäuser werden wir bereits in 
dieser Legislaturperiode direkt an das Glasfasernetz anbinden“ (Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD, Zeile 1629 bis 1632).

Auf Basis des Leitfadens des BMVI zum Breitbandförderprogramm, wird eine 
„Aufgreifschwelle“ von 30 Bit/s als maßgebliches Kriterium für die Förder-
fähigkeit eines Gebietes gemäß den Breitbandleitlinien der EU festgelegt (vgl. 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/leitfaden-bundesfoerderpro
gramm-breitband-02.pdf?__blob=publicationFile). In der Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage zur Weiterentwicklung des 
Breitbandförderprogramms auf Bundestagsdrucksache 19/2372 wurde dies im 
Bezug auf Schulen spezifiziert.

In diesem Sinne sind Schulen, die in die Förderung des Bundes einbezogen 
werden können, jene, deren Datenversorgungsrate bzw. Geschwindigkeit je 
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Klassenraum unter 30 Mbit/s liegt. Im Jahr 2018 unterschritten laut Statisti-
schem Bundesamt etwa 90 Prozent der mehr als 33 000 allgemeinbildenden 
Schulen in Deutschland diese Aufgreifschwelle.

Die Antwort der Bundesregierung zu Frage 5 der Kleinen Anfrage der Frakti-
on der FDP zum Glasfaser-Ausbau an Schulen über das Breitbandförderpro-
gramm des Bundes auf Bundestagsdrucksache 19/20457 ergab, dass 12,8 Pro-
zent der Schulen in Deutschland unter 30 Mbit/s verfügen (Stand: 2019).

Aus Sicht der Fragesteller ist ein flächendeckendes und hochleistungsfähiges 
Glasfasernetz besonders im Bereich der Bildung elementar, um die bestmög-
liche und zeitgemäße Lehre zu gewährleisten. Die Corona-Pandemie und die 
damit verbundenen Schulschließungen verdeutlichen auf dramatische Art und 
Weise die Auswirkungen.

 1. Wie viele Schulen (in Prozent und absoluten Zahlen) verfügen nach 
Kenntnis der Bundesregierung zum aktuellen Zeitpunkt über einen Breit-
bandanschluss (bitte jeweils nach Schularten – Grundschulen, Haupt-
schulen, Realschulen, Gymnasien, sonstige allgemeinbildende Schulen, 
berufsbildende Schulen –, Schulträger – öffentlich, privat –, Ländern und 
Regionen jeweils nach „besonders strukturstark“, „strukturstark“, „über-
durchschnittlich“, „unterdurchschnittlich“, „strukturschwach“ und „be-
sonders strukturschwach“ – vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat [BMI], Heimatbericht 2021 – auflisten)?

Welchem Anteil an der Gesamtzahl der Schulen entsprechen diese?

Basierend auf den Angaben aus dem Breitbandatlas des Bundes stellt sich die 
Breitbandverfügbarkeit mit Stand Ende 2020 für die Schulen wie in Anlage 1 
dar.

 2. Mit welcher Geschwindigkeit bzw. Datenversorgungsrate je Klassen-
raum (im Sinne der Aufgreifschwelle für Schulen in der Breitbandförder-
richtlinie des Bundes) sind nach Kenntnis der Bundesregierung deutsche 
Schulen per Breitband an das Internet angeschlossen (bitte jeweils nach 
Schularten – Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, 
sonstige allgemeinbildende Schulen, berufsbildende Schulen –, Schulträ-
ger – öffentlich, privat – und Ländern jeweils unter „Kein Zugang“, <15 
MBit/s, <30 Mbit/s, <50 Mbit/s und ≥50 MBit/s auflisten)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse vor.

 3. In welcher Höhe wurden Mittel aus dem Bundesförderprogramm nach 
Kenntnis der Bundesregierung für den Breitbandausbau an Schulen je-
weils beantragt, abgelehnt, bewilligt und abgerufen (bitte jeweils nach 
Schularten – Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, 
sonstige allgemeinbildende Schulen, berufsbildende Schulen –, Schulträ-
ger – öffentlich, privat –, Ländern und Regionen jeweils nach „besonders 
strukturstark“, „strukturstark“, „überdurchschnittlich“, „unterdurch-
schnittlich“, „strukturschwach“ und „besonders strukturschwach“ – vgl. 
BMI, Heimatbericht 2021 – auflisten)?

Wie viele und jeweils aus welchen Gründen wurden die Anträge abge-
lehnt?
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 7. Wie viele Ausbauvorhaben an Schulen sind nach Kenntnis der Bundes-
regierung mittlerweile baulich abgeschlossen oder befinden sich noch im 
Prozess der Fertigstellung (bitte nach Jahren und Ländern aufschlüs-
seln)?

Die Fragen 3 und 7 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Schulen können im Rahmen eines Infrastrukturprojektes oder im Rahmen des 
Sonderaufrufs Schulen und Krankenhäuser gefördert werden. Weder bei der 
Einbindung von Schulen in größere Infrastrukturprojekte noch bei der Schuler-
schließung über den Sonderaufruf erfolgt eine Einzelaufschlüsselung der För-
dermittel. Somit sind keine Angaben zur Verteilung der Fördermittel auf Schul-
arten sowie Regionen möglich.
Bisher wurde kein Antrag im Sonderaufruf Schulen des Bundesförderpro-
gramms Breitband abgelehnt.
Die Bundesregierung hat ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um für alle 
Schulen in Deutschland den benötigten Anschluss zu fördern. Die Antragstel-
lung obliegt den für die Umsetzung der Projekte verantwortlichen Kommunen. 
Im Bundesförderprogramm Breitband befinden sich im Rahmen der Breitban-
dausbauprojekte (inklusive Sonderaufruf) derzeit rund 11 000 Schulen in der 
Förderung. Für 22 Projekte, in denen auch Schulen im Ausbauvorhaben enthal-
ten sind, wurde ein Endverwendungsnachweis eingereicht. Diese 22 Projekte 
umfassen 623 Schulen, deren Ausbau somit bereits abgeschlossen ist.
Für die über den Sonderaufruf erschlossenen Schulen liegt bisher noch kein 
Endverwendungsnachweis vor. Genauere Informationen über den jeweiligen 
Antragssteller und die entsprechende Anzahl von erschlossenen Schulen kön-
nen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die Erschließung der wei-
teren in der Förderung befindlichen Schulen erfolgt fortwährend.
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 4. Wie bewertet die Bundesregierung die Notwendigkeit von schnellem In-
ternet in den Schulen für die Unterrichtsversorgung (insbesondere durch 
die Corona-Pandemie) sowie die Breitbandversorgung der Schulen zum 
aktuellen Zeitpunkt?

 5. Wie bewertet die Bundesregierung die Erfüllung des im Koalitionsver-
trag von 2018 zwischen CDU, CSU und SPD formulierten Zieles: „Schu-
len […] werden wir bereits in dieser Legislaturperiode direkt an das 
Glasfasernetz anbinden“ (vgl. Koalitionsvertrag, Zeile 1629 bis 1632)?

 6. Wie bilanziert die Bundesregierung zum Ende der 19. Wahlperiode den 
Zugang zu schnellem Internet an deutschen Schulen?

Die Fragen 4 bis 6 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 1, 25, 26 und 28 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/20457 
verwiesen.

 8. Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung während der 
Legislaturperiode veranlasst, um den Prozess der Antragstellung für 
Schulen (besonders im Hinblick auf die Corona Krise) zu vereinfachen?

Bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode im Frühjahr 2017 wurde 
durch die Offensive „Digitales Klassenzimmer“ ein besonderer Fokus auf den 
Anschluss von Schulen im Breitbandausbau gelegt. Mit dem im November 
2018 gestarteten Sonderaufruf für Schulen und Krankenhäuser wurde in der 
laufenden Legislaturperiode die Förderung von Schulen noch einmal intensi-
viert. Durch den Sonderaufruf wurde den Kommunen ermöglicht, Breitban-
dausbauprojekte nur für Schulen durchzuführen, während diese vorher Be-
standteil von größeren Breitbandausprojekten zur Erschließung von Haushalten 
waren.
Nach der neu gefassten nutzerbezogenen Aufgreifschwelle waren dem Grunde 
nach alle nicht mit Gigabitgeschwindigkeiten ausgestatten Schulen förderfähig. 
Auch in der am 26. April diesen Jahres veröffentlichten Neuauflage der Breit-
bandförderung, dem sogenannten Graue-Flecken-Förderprogramm, hat die Ver-
sorgung von Schulen mit schnellem Internet eine besondere Priorität. So sind 
Schulen weiterhin jederzeit und bundesweit förderfähig, soweit noch kein Gi-
gabitanschluss anliegt oder erfolgt.
Zudem wirken sich die allgemeinen Maßnahmen zur Beschleunigung der Um-
setzung der Projekte auch positiv auf die Antragstellung für Schulen aus. Zu 
den erfolgten Maßnahmen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den 
Fragen 15 und 16 der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestags-
drucksache 19/20457 verwiesen.

 9. In welcher Höhe wurden bisher nach Kenntnis der Bundesregierung Mit-
tel aus dem Digitalpakt Schule aufgeteilt nach Schularten und Schulträ-
gern jeweils beantragt, bewilligt und ausgezahlt (bitte nach Schulart – 
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, sonstige allge-
meinbildende Schulen, berufsbildende Schulen –, und Schulträger – öf-
fentlich, privat –, ausweisen)?

Die Daten beziehen sich auf den von den Ländern gemeldeten Mittelabfluss 
bzw. die Mittelbindung zum Stichtag 31. Dezember 2020. Infolge von Prüf-
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prozessen haben einige Länder nachträglich Daten korrigiert. Die Angaben zur 
Mittelbindung können daher von vorherigen Angaben abweichen.
Die vorliegenden Daten beinhalten den Mittelabfluss gemäß der Verwaltungs-
vereinbarung „DigitalPakt Schule“ und der Zusatzvereinbarung „Sofortausstat-
tungsprogramm“. Gemäß der Zusatzvereinbarung „Sofortausstattungspro-
gramm“ werden im Rahmen der Berichtspflichten nur über abgeschlossene, 
nicht über bewilligte Mittel berichtet, daher liegen der Bundesregierung dazu 
keine Informationen vor. Für die Zusatzvereinbarung „Administration“ wurden 
bisher weder Mittel abgerufen noch gebunden.
Der Bundesregierung liegen keine Daten zu abgeflossenen und bewilligten Mit-
teln auf Ebene einzelner Schulen vor, da nur die Schulträger zur Antragstellung 
berechtigt sind und die Berichte dies abbilden. Daher kann über Fördermittel 
auf Ebene der Schulart keine Aussage getroffen werden.
Die berichteten Zahlen zum Mittelabfluss entsprechen dem Abfluss aus dem 
Sondervermögen des Bundes. Aufgrund der Stichtagsregelung sind Differenzen 
zwischen den Abflüssen aus dem Sondervermögen des Bundes und Auszahlun-
gen der Länder möglich.

Länder Mittelabfluss
in Euro

Mittelbindung (bewillig-
te Bundesmittel aus dem 

DigtalPakt Schule)
in Euro

davon Mittelbindung 
bei öffentlichen 

Schulträgern
in Euro

davon Mittelbin-
dung bei freien 
Schulträgern

in Euro
Baden-
Württemberg 74.159.518,00 78.737.547,41 63.160.172,51 5.565.719,42

Bayern 78.928.162,70 32.695.502,77 25.936.885,83 4.582.136,11
Berlin 19.307.000,00 25.043.842,54 23.408.434,83 1.635.407,71
Brandenburg 16.135.385,25 24.404.597,21 20.163.064,24 1.500.509,04
Bremen 7.791.186,20 5.739.995,32 5.065.050,15 674.945,17
Hamburg 55.650.000,00 * * *
Hessen 39.185.230,75 36.904.246,34 34.577.364,26 2.326.882,08
Mecklenburg-
Vorpommern 10.559.309,53 10.505.917,49 3.526.760,00 1.255.972,04

Niedersachsen 20.161.126,48 52.567.406,35 46.606.183,59 3.332.318,36
Nordrhein-
Westfalen 78.759.069,77 154.465.879,44 140.223.450,06 14.242.429,38

Rheinland-Pfalz 28.467.305,53 25.076.423,69 22.765.028,87 2.311.394,82
Saarland 369.177,48 1.886.185,81 1.702.425,20 183.760,61
Sachsen 31.120.814,28 246.290.594,72 209.580.832,79 33.003.712,13
Sachsen-Anhalt 8.342.157,39 27.558.404,34 22.492.706,04 1.493.941,30
Schleswig-
Holstein 18.935.805,65 7.012.629,00 4.727.291,00 128.517,00

Thüringen 0,00 15.680.839,39 14.394.123,54 1.286.715,85
Gesamt (alle 
Länder) 487.871.249,01 744.570.011,82 638.329.772,91 73.524.361,02

*In Hamburg besteht die Besonderheit einer Identität von Schulträger und Land. Es erfolgen daher 
keine Bewilligungen im Bereich der staatlichen Schulen.

Mittel in Höhe von 32 715 877,89 Euro lassen sich nicht eindeutig einem öf-
fentlichen oder freien Schulträger zuordnen, da sie – zum Beispiel als landes-
weite oder länderübergreifende Maßnahme – Schulen beider Trägerformen zu-
gutekommen.
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10. Wie viele Anträge auf Mittel aus dem Digitalpakt Schule wurden bisher 
gestellt, bewilligt und ausgezahlt, ohne dass bereits zur Antragstellung 
ein Medienkonzept eingereicht wurde (bitte nach Ländern aufteilen)?

In wie vielen Fällen hat das Bundesministerium für Bildung und For-
schung Schulen bei der Erstellung von Medienkonzepten und digitalen 
Schulentwicklungsplänen unterstützt (bitte jeweils Fälle mit konkreten 
Maßnahmen auflisten)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 97 der 
Abgeordneten Katja Suding auf Bundestagsdrucksache 19/30118 verwiesen.
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